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Zitat

Original von alias
Als "Kleinunternehmer" bist du bis zu einem Jahresumsatz von (hab's nicht mehr genau
parat, aber ca.) 17.000 € nicht mehrwertsteuerpflichtig - und benötigst keinen
Gewerbeschein (Ausnahme: geschütze Gewerbe). Die Einnahmen versteuerst du als
Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit. Dazu gibt es in der Steuererklärung ein extra
Formblatt.

Wo hast du das denn her, dass du dafür keinen Gewerbeschein benötigst?
Wäre reichlich unlogisch, dass man dann bei der Gewerbeanmeldung ankreuzen kann, dass
man das als Kleinunternehmer (muss keine MWSt. ausweisen) ausführen will!

Und was sind bei dir geschützte Gewerbe? Ich kann dir z.B. sagen, dass man als
Handeslvertreter ein Gewerbe anmelden muss und auch als IT-Unternehmen. Ich bin mir damit
nciht so sicher, dass das einfach so durchgeht.
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